
Pedelec oder E-Bike? 
Grundsätzlich gilt: Das Pedelec (Pedal Electric Cycle) unterstützt nur, wenn 

man selbst in die Pedale tritt; das E-Bike hingegen fährt auch selbst. Dazu 

kommen viele kleine, feine Unterschiede. Je nachdem wie stark Motorleis-

tung und Geschwindigkeit ist, ist Ihr Rad nämlich ein Fahrrad oder ein 

Kraftfahrzeug – mit wichtigen Konsequenzen zum Beispiel bei der Helm-

pflicht, Verkehrsregeln oder Promillegrenzen.

 Pedelec S-Pedelec E-Bike bis 20 km/h E-Bike bis 25 km/h E-Bike bis 45 km/h 

Rechtliche Einordnung  Fahrrad Kleinkraftrad Leichtmofa Mofa Kleinkraftrad 

Höchstgeschwindigkeit  25 km/h 45 km/h 20 km/h 25 km/h 45 km/h 

Motorunterstützung  schaltet bei 25 km/h ab schaltet bei 45 km/h ab schaltet nicht ab schaltet nicht ab schaltet nicht ab 

Motorleistung  max. 250 Watt max. 500 Watt max. 500 Watt max. 500 Watt max. 500 Watt 

Unterstützung  nur beim Treten nur beim Treten auch ohne Treten auch ohne Treten auch ohne Treten 

Allgemeine 
Betriebserlaubnis  

nein ja ja ja ja 

Versicherungskennzeichen  nein ja ja ja ja 

Helm  Fahrradhelm empfohlen 
Helmpflicht (Mofa- oder 

Motorradhelm) 
Fahrradhelm empfohlen 

Helmpflicht (Mofa- oder 
Motorradhelm) 

Helmpflicht (Mofa- oder 
Motorradhelm) 

Führerschein  nein 

mindestens Führerschein 
der Klasse AM (im Pkw-
Führerschein Klasse B 

enthalten) 

Führerschein oder Mofa- 
Prüfbescheinigung oder 

Personalausweis (nur bei 
Geburtsdatum vor 

1.4.1965) 

Führerschein oder Mofa- 
Prüfbescheinigung oder 

Personalausweis (nur bei 
Geburtsdatum vor 

1.4.1965) 

mindestens Führerschein 
der Klasse AM (im Pkw-
Führerschein Klasse B 

enthalten) 

Kindersitz /  
Fahrradanhänger  

ja nein nein nein nein 

Mindestalter  nein 16 15 15 16 

Quelle: https://www.arag.de/auf-ins-leben/fit-und-aktiv/ebike-pedelec/ 


